


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 57/19
– Gladbacher-/Römerstraße –

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 08.12.1994 Es gilt die BauNVO 1990

Die gemäß § 4 (3) Nrn. 3, 4 und 5 Baunutzungsverordnung vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß 
§ 1 (6) 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Stellplätze sind gem. § 12 (6) BauNVO nur in der ausgewiesenen Tiefgarage zulässig.

Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.

Gem. § 16 (3) BauVNO ist die Höhe der baulichen Anlagen auf 15 m, gemessen von der zugehörigen 
Erschließungsanlage begrenzt.

Gem. § 21 a (5) BauNVO ist die zulässige Geschoßfläche um die Fläche notwendiger Garagen, die 
unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen.

Gemäß § 9 (1) 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbelästigungen 
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben.

Die Fassaden mit der Kennzeichnung

liegen im Lärmpegelbereich VI gem. DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß 
das resultierende Schalldämmaß R’wes für Außenbauteile mindestens 50 dB betragen.

liegen im Lärmpegelbereich V gem. DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß 
das resultierende Schalldämmaß R’wes für Außenbauteile mindestens 45 dB betragen.

liegen im Lärmpegelbereich IV gem. DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß 
das resultierende Schalldämmaß R’wes für Außenbauteile mindestens 40 dB betragen.

liegen im Lärmpegelbereich III gem. DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß 
das resultierende Schalldämmaß R’wes für Außenbauteile mindestens 35 dB betragen.

Sind schalldämmende Fenster vorgeschrieben, so ist für Schlafräume zusätzlich eine 
schalldämmende Lüftung vorzusehen.
Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere Maßnahmen ausreichen.

Entlang der seitlichen Grundstücksgrenze zum Hausgrundstück Gladbacher Straße Nr. 133 ist zum 
Schutz vor Gewerbelärm gem. § 9 (1)  24 BauGB eine 3,0 m hohe Schallschutzwand zu errichten.

Gem. § 9 (1) 25 BauGB ist die Fläche der Tiefgarage, soweit sie nicht für notwendige Erschließungs-
wege oder Freisitze befestigt ist, mit Erde bzw. Substrataufbau abzudecken und dauerhaft zu 
bepflanzen.


